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Überparteilicher Auftrag

Stellvertretungsregelung im Gemeindeparlament

Auftrag

Der Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zur Anpassung der
Gemeindeordnung vorzulegen, mit der eine Stellvertretungsregelung für das Oltner
Gemeindeparlament im Sinne von § 91 Absatz 2 des Solothurner Gemeindegesetzes
eingeführt wird.

Gesetzliche Grundlagen und Begründung

Gesetzliche Grundlagen
Gemäss Gemeindegesetz des Kanton Solothurns, § 91 Absatz 2 legt die Gemeindeordnung fest, ob
die Ersatzmitglieder amten, wenn die ordentlichen Mitglieder verhindert sind oder Ausstandsgründe
vorliegen, oder ob sie nur nachrücken, wenn während der Amtsperiode ein Sitz frei wird. Folglich steht
es Olten frei, Artikel 20 der Oltner Gemeindeordnung anzupassen, um eine Stellvertretung zu
ermöglichen.

Begründung
Es kann vorkommen, dass ein:e Parlamentarier:in aus privaten, familiären oder beruflichen Gründen
nicht an einer Parlamentssitzung teilnehmen kann. Dazu zählen auch Abwesenheiten aufgrund von
Krankheiten oder Mutterschaftsurlaub1. Nur ein vollständiges Parlament widerspiegelt jedoch die
Wählerschaft.

Eine Stellvertreterregelung würde diese Problematik entschärfen. Die Geschäfte auf kommunaler
Ebene sind meist nicht so komplex, dass es eine längere, mehrmonatige Einarbeitungszeit bedarf,
zudem werden die Geschäfte innerhalb der Fraktionen vorgängig gemeinsam diskutiert, sodass
Stellvertreter:innen gut eingeführt werden könnten. Um die Kontinuität des Parlamentsbetriebes
sicherzustellen, könnten wir uns vorstellen, dass ein Parlamentsmitglied sich nur eine beschränkte
Anzahl mal vertreten lassen kann.

Die Vorteile eines Stellvertreter-Modells haben auch andere Kantone und Gemeinden dazu bewogen,
dieses System einzuführen. So sind beispielsweise der Kanton Aargau und Zürich oder die Stadt Chur
an der Umsetzung entsprechender Vorstösse oder haben sie bereits umgesetzt. In den
Kantonsparlamenten von Neuenburg, Wallis, Jura, Genf und Graubünden ist die Stellvertretunglösung
zudem bereits seit Jahren Usus.

Erstunterzeichnende:

Yael Schindler Wildhaber und Laura Schöni

Weitere Unterzeichnende siehe nächste Seite

1 Da die Parlamentsarbeit mangels AHV-pflichtigem Mindestlohn keine Erwerbstätigkeit darstellt, könnte während des
Mutterschaftsurlaubs die parlamentarische Arbeit ausgeführt werden, ohne dass die EO-Beiträge gekürzt werden. Stillen und
sonstige Verpflichtungen kann aber eine Mutter davon abhalten, in den ersten Monaten nach der Geburt an den
Parlamentssitzungen teilzunehmen.


